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Öffentlicher Teil 
Vorlage 2017-03-07 
     

 

 
 
TOP 7 
Vorlage und Beschlussfassung über Bauanträge 
 

a) Hauptstraße 27, FlSt.Nr. 6, Gemarkung Niederhausen 
Abbruch Dachgeschoß und Aufstockung für Schwesternzimmer 

 
In der Gemeinderatssitzung vom 16.12.2015 wurde bereits zu dem Bauvorhaben – damals 
als Bauvoranfrage - das Einvernehmen erteilt. 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat erteilt zu dem Bauantrag das Einvernehmen. 
 

 
 

b) Fischerstraße 8 b, FlSt.Nr. 162/1, Gemarkung Niederhausen 
Anbau an ein Wohnhaus und Einbau von zwei Gauben 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat erteilt zu dem Bauantrag das Einvernehmen. 

 
 
 

c) Im Entennest 6, FlSt.Nr. 3516/2, Gemarkung Oberhausen 
Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage 

 
Beantragte Befreiungen von den Vorschriften des Bebauungsplanes: 
- Überschreitung der zulässigen Wandhöhe um 1,81 m - 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat erteilt zur beantragten Befreiung von den Vorschriften des Bebauungs-
planes, hinsichtlich der Überschreitung der zulässigen Wandhöhe um 1,81 m das Einver-
nehmen. 
Der Gemeinderat erteilt zu dem Bauantrag das Einvernehmen. 
 
 
 
 
 

Bearbeiter: Ingrid Kern 
Telefon: 07643/9107-14 
Az. 632 
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d) Ulrichstraße 12, FlSt.Nr. 4673, Gemarkung Oberhausen 

Errichtung eines Doppelstabmattenzaunes mit Einflechtung von Sichtschutz  
 

Beantragte Befreiungen von den Vorschriften des Bebauungsplanes: 
- Abweichung der Einfriedung in Material und Höhe - 
 
Dieser Bauantrag wurde bereits in der Gemeinderatssitzung vom 14.12.2016 behandelt. 
Hierzu lesen Sie bitte die separate Sitzungsvorlage. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat erteilt zur beantragten Befreiung von den Vorschriften des Bebauungs-
planes, hinsichtlich der Abweichung der Einfriedung in Material (Doppelstabmattenzaun mit 
Einflechtung von Sichtschutz) und Höhe (1,80 m) das Einvernehmen. 
Der Gemeinderat erteilt zu dem Bauantrag das Einvernehmen. 

 
 


